
Beschlussauszug
aus der

13. Sitzung der Gemeindevertretung Koserow 
vom 12.07.2021

Top 9 Beschluss zur Änderung des Aufstellungsbeschlusses Nr. 
0037/13 der Gemeinde Koserow vom 24.06.2013 für die 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Erweiterung des Hotels 
Hanse Kogge am Strauchfeld" der Gemeinde Koserow und Billi-
gung des Vorentwurfesin der Fassung 04-2021

Herr Mußgang erläutert den Sachverhalt. 

Frau Bast bemerkt, dass der Hydrant in unmittelbarer Nähe für den Brandschutz nicht 
ausreichend wäre. Es ist eine Auflage zur Sicherung des Brandschutzes (z.B. Lösch-
teich) zu berücksichtigen.
1.
Für das im beiliegenden Lageplan gekennzeichnete Gebiet der

Gemarkung Koserow
Flur 2
Flurstücke  24/1; 26/4 teilw.; 23/3, 24/5, 25/2 und 26/2

beschließt die Gemeinde Koserow die Änderung des Aufstellungsbeschlusses zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Erweiterung der Hotelanlage Hanse-Kogge 
am Strauchfeld“ der Gemeinde Koserow vom 24.06.2013 (Beschluss Nr. 0037/13).
Weiterhin billigt die Gemeinde Koserow den bereits vorliegenden Vorentwurf der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Erweiterung der Hotelanlage Hanse-Kogge 
am Strauchelfeld“ der Gemeinde Koserow in der Fassung 04-2021.

Das Plangebiet befindet sich westlich der Hauptstraße in Koserow, hinter der beste-
henden Hotelanlage Hanse-Kogge, angrenzend an den Triftweg. Der Gebietscharak-
ter ist gekennzeichnet durch die hochbaulichen Anlagen des Hotels sowie einer 
durchgehend verlaufenden Erschließungsstraße. Im westlichen Bereich des Bebau-
ungsplans gibt es bereits einen Parkplatz, dessen Fläche sich auch in den Bereich 
außerhalb des Bebauungsplans erstreckt.

2. Begründung für die Änderung
Der Bebauungsplan Nr. 10 ist seit dem 24.01.2004 rechtskräftig und wurde mit Be-
kanntmachung vom 19.09.2007 rechtskräftig einer 1. Änderung unterzogen. Der Be-
bauungsplan ermöglichte die Errichtung und Erweiterung des Hotels Hanse Kogge 
und wird entsprechend geführt als „Erweiterung der Hotelanlage Hanse-Kogge am 
Strauchfeld“.
Ein Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung erfolgte bereits am 24.06.2013. Da sich 
der Geltungsbereich und somit die Zielstellung des Bebauungsplanes auf ein weiteres 
Grundstück erweitert, soll mit dem Beschluss der Änderungsbereich der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes neu gefasst werden.

3. Anlass, Ziel und Zweck 
Beabsichtigt ist nunmehr, eine weitere Erweiterung des Hotelbetriebes vorzunehmen 
sowie die derzeit bestehende Parkplatzsituation planungsrechtlich zu erfassen und zu 



sichern. Hierfür soll der Bebauungsplan im westlichen Bereich erweitert werden. Ziel 
ist die Ausweitung weiterer Bau- und Stellflächen durch die Ausweisung eines Son-
dergebietes für die Fremdenbeherbergung (SO Hotel). Der durch den Bebauungsplan 
ermöglichte Neubau soll an ein Bestandsgebäude anschließen und dadurch die städ-
tebauliche Gesamtsituation nur minimal verändern. Auch die städtebauliche Kante 
des bebauten Siedlungszusammenhangs wird durch die Änderung des Bebauungs-
plans nicht verschoben.
Da es sich bei der Änderung nur teilweise um Vorhaben im Bestand handelt, kann die 
Änderung nicht im sogenannten beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Die 
Änderung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren. Entsprechend sind ein Um-
weltbericht, ein Artenschutzfachbeitrag sowie auch eine Eingriffs-Ausgleichbilanzie-
rung erforderlich.

4. Flächennutzungsplan
Im Flächennutzungsplan wird der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung als 
Sonder-gebiet und landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Aufgrund der nur geringfü-
gigen Abweichung von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ist es aus pla-
nerischer Sicht nicht notwendig den Flächennutzungsplan zu diesem Zeitpunkt in ei-
nem Parallelverfahren zu ändern.

5. Kostenübernahme
Alle im Zusammenhang mit der Planung, Erschließung und Bebauung des Gebietes 
entstehenden Kosten sind durch den Vorhabenträger, Herrn Michael Raffelt, Dorf-
straße 38, 17459 Loddin zu tragen. Dies wird in einem städtebaulichen Vertrag zwi-
schen der Gemeinde Koserow und dem Vorhabenträger vor Satzungsbeschluss de-
tailliert festgeschrieben.

6. Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit
Mit der Billigung des Vorentwurfs soll die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
per Auslegung gemäß §3 Abs. 1 BauGB durchgeführt werden.

7. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange
Zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind diese 
nach   § 4 Abs. 1 BauGB um Stellungnahme zu bitten. Die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird mit der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch Auslage, verbunden.

8. Bekanntmachung
Dieser Beschluss und die Mitteilung über die Bereithaltung des Vorentwurfs gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB, ist ortsüblich bekannt zu machen.

9.
Die Durchführung der Verfahrensschritte wird nach den §§ 2a bis 4a BauGB an einen 
Dritten, hier:

Ingenieurbüro ign Melzer & Voigtländer
Ingenieure PartG-mbB
Lloydstraße 3
17192 Waren (Müritz)

übertragen.
Beschluss-Nr.: GVKo-0598/21
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 1


